
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/2/3 10Os164/75,
15Os131/91

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1976

Norm

StGB §81 Z1 A1

Rechtssatz

Besonders gefährliche Verhältnisse liegen dann vor, wenn die Tat unter Umständen begangen wird, unter denen nach

allgemeiner Erfahrung der Eintritt eines besonders umfangreichen und schweren Schaden für Leib und Leben zu

erwarten ist oder wenn die Wahrscheinlichkeit, daß ein solcher Schaden eintreten werde, wegen der vorliegenden

Umstände besonders groß ist.
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